
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DFBnet Pass-Online: Vereinswechsel 
 
 
Will ein Spieler seinen Verein wechseln, muss er sich bei seinem bisherigen Verein als aktiver 
Spieler abmelden. Der neue Verein hat danach einen Antrag auf Vereinswechsel beim wfv zu 
stellen. 
 
Die Erteilung der Spielberechtigung für Pflicht- und Freundschaftsspiele des jeweiligen Spielers 
hängt grundsätzlich vom Eingang der vollständigen Unterlagen sowie der Zustimmung des 
abgebenden Vereins zum Vereinswechsel ab. Die Zustimmung kann auch nachträglich erteilt 
werden. Eine bereits erteilte Zustimmung kann jedoch nicht mehr in eine Nicht-Zustimmung 
umgewandelt werden. 
 
Im Aktivenbereich (Herren und Frauen sowie älterer A-Junioren- und B-Juniorinnen-Jahrgang) 
kann nur innerhalb von zwei Wechselperioden der Verein gewechselt werden. Diese sind: 
 

- Wechselperiode I: vom 01.07. bis 31.08. (Abmeldung bis spätestens 30.06.) 
- Wechselperiode II: vom 01.01. bis 31.01. (Abmeldung bis spätestens 31.12.) 

 

Im Jugendbereich kommen die Wechselperioden nicht zur Anwendung. Hier muss jedoch als 
spätester Abmeldetag der 15.07. beachtet werden. Dies bedeutet, dass ein sofortiges Spielrecht 
für einen neuen Verein grundsätzlich nur möglich ist (bei Zustimmung des alten Vereins), wenn 
sich der Spieler bis zum 15.07. beim alten Verein abgemeldet hat.  
 

 
 

Leitfaden für die Online-Beantragung im DFBnet Pass-Online 
 

✓ Anmeldung mit der personalisierten DFBnet-Kennung unter www.dfbnet.org 
 

✓ Modul: Antragstellung → Vereinswechsel 
 

✓ Entsprechenden Spieler anhand der Passnummer oder anhand des kompletten Vor- und 
Nachnamen sowie Geburtsdatum auswählen. 

 

 

Ausführliche Informationen zum Thema Vereinswechsel finden Sie unter www.wuerttfv.de –
PASSSTELLE – HERREN/FRAUEN und JUGEND 

http://www.dfbnet.org/
http://www.wuerttfv.de/
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Letzte Spielberechtigung wird angezeigt 
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Die drei Auswahlmöglichkeiten im Feld „Nachweis der Abmeldung“ 
 
 
1. Per Post/Einschreibebeleg liegt vor 
Damit bestätigt der neue Verein, dass ihm der Einschreibebeleg, inklusive der schriftlichen 
Abmeldung des Spielers beim alten Verein, vorliegt. In diesem Fall kann der neue Verein nur den 
Tag der Abmeldung (= Poststempel Einschreibebeleg) im Online-Antrag angeben. Der alte Verein 
hat 14 Tage nach Erhalt der Abmeldung Zeit, den Spieler seinerseits im DFBnet Pass-Online 
abzumelden. Macht er dies nicht innerhalb von 14 Tagen, gilt die Zustimmung als erteilt und gegen 
den abgebenden Verein kann ein Bußgeldverfahren wegen Nichteinsendung von verlangten 
Meldungen eingeleitet werden.  
 

 
 

 
2. Abmeldung durch den aufnehmenden Verein 
In diesem Fall muss dem neuen Verein die schriftliche Einwilligung des Spielers zur 
stellvertretenden Abmeldung durch den neuen Verein vorliegen. Der neue Verein meldet den 
Spieler dadurch beim alten Verein vom Spielbetrieb ab („stellvertretende Abmeldung durch den 
neuen Verein“). Vom neuen Verein können im Online-Antrag keine weiteren Angaben (Tag des 
letzten Spiels und Zustimmung ja/nein) gemacht werden. Der alte Verein wird mittels automatisch 
generierter Mail im wfv-Postfach über die Abmeldung informiert und zur Abmeldung in DFBnet 
Pass-Online aufgefordert. Nimmt er diese nicht innerhalb von 14 Tagen vor, gilt die Zustimmung 
als erteilt und gegen den alten Verein kann ein Bußgeldverfahren wegen Nichteinsendung von 
verlangten Meldungen eingeleitet werden.   
 
WICHTIG: In diesem Fall ist der Abmeldetag der Tag der Eingabe des Vereinswechsels in 
DFBnet Pass-Online! Bitte wegen Fristeinhaltung (30.06./15.07./31.12.) unbedingt beachten. 
Bei zu später Abmeldung ist kein sofortiges Spielrecht für den neuen Verein möglich! 
 
 

 
 

 

 
 
Bestätigung, dass der Spieler schriftlich eingewilligt hat, dass zusammen mit dem Vereinswechsel-
antrag eine Abmeldung von seinem bisherigen Verein vorgenommen werden soll.  
 
 
 
 

Kann nicht 
verändert 
werden!!! 
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3. Ordnungsgemäße Abmeldung liegt vor 
Der Spieler/die Spielerin hat sich bereits ordnungsgemäß beim abgebenden Verein vom 
Spielbetrieb abgemeldet und sich dies vom abgebenden Verein schriftlich bzw. fälschungssicher 
bestätigen lassen. Diese Abmeldebestätigung liegt dem antragstellenden (aufnehmenden) Verein 
auch tatsächlich vor. Als Tag der Abmeldung ist das Datum des vom abgebenden Verein 
bestätigten Abmeldetages zwingend zu übertragen bzw. einzugeben. Die Abmeldebestätigung ist 
zusammen mit den weiteren Antragsunterlagen mindestens zwei Jahre beim antragstellenden 
Verien aufzubewahren. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nachdem die Abmeldedaten entsprechend eingegeben wurden, muss vom antragstellenden 
Verein noch bestätigt  werden, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und alle relevanten 
Unterlagen mindestens zwei Jahre beim Verein aufbewahrt werden.  
 

 
 

Feld „Weiter“ anklicken 
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Angegebene Daten werden nochmals angezeigt. Feld „Absenden“ anklicken, dadurch wird der 
Antrag auf Vereinswechsel beim wfv gestellt.  
 
 

 
 
Eingangsbestätigung beim wfv. Nach Prüfung der Angaben durch die wfv-Passstelle und Ablauf 
eventueller Fristen wird das Spielrecht entsprechend erteilt.  
 
 
Stand: April 2023 


